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thuen, und sie dienstfrüntlich Zue biten gnädig Zue geruohwen, ver-
mittlest dero bekhanten guetmüetigkheit und hochen anmuetung solche
leidende haubtleüth, welche dass Jhrige für dess Königs dienst Sac-
rificiert haben durch Eüwer hochfürstl. durchl. hocher protection in
gnaden consoliert werden möchte, dahero dises aller justiz angemäss-
ne petitum dero sellben berüömtister aequanimitet höchstlichist rec-
comendiert wirdt. gleich wie Eüwer hochfr. durchl. wir aller propen-
sion bestens persuadiert, so wirdt uns hiergägen jede occasion Er-
wünschlich sein mit angenämen diensten unser verpflichte danksmüe-
tigkheiten in dem werkh sellbsten bescheinen Zue können, dass die
wir gägen Jr aller Christlich königklichen majestet unsere puntsmäs-
sige schuldigkheiten mit Eüssersten krefften auffrichtigist Zue
practicieren so willig, allss bereith, undt dan Eüwer hochf. durchl.
nächst aprecation höchster mehrerer glükhselligkheiten, uns aber mit
allem respect Erkhenen".

1) s. Zurlauben/CM III 129 Nr. CLXXVI
2) s. ebenda 197 Nr. CXCVII 3)  s. Zurlaubiana HM VII 339, die Anm.
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[1717 April?]                                                     A

SCHREIBEN [DER ZU SOLOTHURN AUF DER GEMEINEIDG. TAGSATZUNG1
VERSAMMELTEN GESANDTEN DER VII MIT DEM BISTUM BASEL VER-
BÜNDETEN KATH. ORTE AN DESSEN BISCHOF, JOHANN KONRAD VON
REINACH-HIRTZBACH]

"Das Eüwer hochfürstlich Gnaden belieben wollen, auff dermahlig all-
gemeinen Zuesamenkhunfft lobl. Eydtgnoschafft der Neüwer bestäten,
undt extradierten Büntnus [das man 1715 erneuert hatte, ohne aber

eine eigentliche feierliche Bundesbeschwörung vorgenommen zu haben2;
1717 wurden dann die besiegelten Bundesinstrumente ausgetauscht;

auch diesmal verzichtete man auf eine feierliche Bundesbeschwörung3]
sambt participation der Neüw stätischen Situation [- Streitigkeiten
zwischen Bern und dem Bistum Basel wegen des letzteren Herrschaft La

Neuveville -]4 Zue übermachen tragen, und Erstaten wir den gezimen-
den undt respectuosen dankh verhoffen auch durch himlische einflies-
sungen Ess werden die guete reciprocierliche Effecten in ansechung
dero sellbigen bey ergäbung anlassen nit aussbleiben. Wägen Neüw-
stath, undt dortiger differentien wird uns gantz erfreüwlich sein,



wan ihr hochfr . G[ naden ] vergnügliche , und gerechte beendigung füren
so fatalen Zeiten fanden worden,
Jm fahlls aber worden verhoffentlieh unser allerseits gnädige hh
principalen [ - im Falle von Stadt und Amt Zug war dies Ammann und
Rat - ] ( denen wir es nach pflicht hinderbringen ) nit Ermanglen Jn
allem , was von Jhnen dependiert , Zue guetem . . . Unseren hochgeehr-
tisten h. r  Eydt und puntsgnossen Puntmässig Zue entsprechen , wie
dann nächst aprecierung aller vollkhomen glükhseeligkheiten verblei¬
ben . . .

1) s . EA VII 1, 122 (Nr . 98 ) sowie spez . 123 (Nr . 99 ) . Stadt und Amt Zug
war dabei u . a . auch durch Fidel Zurlauben vertreten.

2 ) Die besagte Erneuerung war an der Tagsatzung der VI kath . Orte - V plus
GL - vom 23 . /24 . September 1715 in Luzern beschlossen worden , s . ebenda
94 (Nr . 72) spez . 95 d . Stadt und Amt Zug war dabei u . a . auch durch Beat
Jakob II . Zurlauben vertreten.

3) s . ebenda 124 b sowie unten die Anm.
4) s . ebenda 124 d
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